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a) Die Anschlussgebühr für die Einleitung von verschmutztem 
Abwasser beträgt: 

 Fr. 225.00 pro Belastungswert (BW). 

b) Die Anschlussgebühr für die Einleitung von Regenabwasser 
beträgt: 

 Fr. 15.00/m2 entwässerter Fläche 
 (unter Miteinbezug der Abflusskoeffizienten gemäss Norm 

SN 592 000). 

c) Die Anpassung der Anschlussgebühren erfolgt an den Berner 
Baukostenindex. 

 Die Anschlussgebühren werden fällig auf den Zeitpunkt des 
Kanalisationsanschlusses. 

Die Grundgebühren betragen: 

a) Für ein Einfamilienhaus Fr. 150.00 / Jahr 

b) Für jede Wohnung, Landwirtschaft, Gewerbe 
 und Ladengeschäft in Mehrfamilienhäusern Fr.  130.20 / Jahr 

c) Für Gewerbe- und Industriebauten nach Grösse  
 des eingebauten Wasserzählers (bei Sprinkler- 
 anlagen Wasserzähler der Hausinstallation) 
 

Durchmesser 
in mm 

Nennbelastung Q 

max. m3/h 
Fr.  34.80 pro 

m3/h pro Jahr 

20 5 174.00 
25 7 243.60 

32 10 348.00 
40 20 696.00 
50 30 1'044.00 
65 40 1'392.00 
80 50 1'740.00 

100 70 2'436.00 
125 115 4'002.00 
150 165 5'742.00 
200 280 9'744.00 

 

Die Verbrauchsgebühren betragen Fr. 1.50 pro m3 Wasserver-
brauch/Abwasseranfall. 

 
Auf den Anschlussgebühren und den wiederkehrenden Gebüh-
ren wird zusätzlich die Mehrwertsteuer erhoben. 

 
 
 

Genehmigung 
 

Genehmigung Organ Gültig ab Publikation 

06.10.1997 GR 01.10.1997  
 
 
 

Anschlussgebühren 

Wiederkehrende  
Grundgebühren 

Wiederkehrende  
Verbrauchsgebüh-
ren 

Mehrwertsteuer 


